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1. Verarbeitungsgrundséatze

In dieser Zusammenstellung werden die wichtigsten MalRBhahmen, welche bei der Verarbeitung
biologischer Erzeugnisse zu beachten sind, erlautert.

1.1.1 Wareneinkauf

Das System der Herkunftssicherung ist eines der wichtigsten Instrumente im Handel und in der
Verarbeitung von biologischen Erzeugnissen. Es dirfen nur biologische Rohstoffe und biologi-
sche Halbfabrikate eingesetzt werden. Beim Einkauf muss daher folgendes beachtet werden:

a) Erzeugnisse, die in der biologischen Landwirtschaft und Verarbeitung eingesetzt werden,
durfen nur von zertifizierten (d.h. dem Kontrollverfahren unterstellten) Unternehmen stam-
men.

Entsprechende Bescheinigungen aller Lieferanten sind vor der Verwendung der Erzeug-
nisse einzuholen.

b) Die Erzeugnisse missen die korrekten Kennzeichnungen fihren. Dazu gehdért, dass so-
wohl auf dem Etikett als auch auf allen Liefer- und Rechnungspapieren die Ware als biolo-
gisches Erzeugnis gekennzeichnet ist und jeweils die Codenummer der Kontrollstelle an-
gegeben ist.

c) Bei der Warenannahme sind die Angaben auf den Etiketten und Lieferpapieren zu Uber-
prifen.

¢ Name und Anschrift des Erzeugers/Aufbereiters

o Korrekte Kennzeichnung mit Bio-Hinweis (A-Ware, U-Ware)

e Codenummer der Kontrollstelle

¢ Verschluss der Verpackung und Behaltnisse

e Ubereinstimmung der Daten mit den Angaben auf der Bescheinigung (friiher Zertifikat)
Die Uberprifung ist durch einen Prifvermerk z.B. per Unterschrift auf einem Begleitschein, Lie-
ferschein oder im Wareneingangsbuch nachzuweisen. Bei unkorrekter Auslobung ist eine Zu-
rickweisung der Waren oder eine sofortige Richtigstellung durch den Lieferanten notwendig.

1.1.2 Lagerung

Grundsatzlich gilt, dass vor der Einlagerung 6kologischer Erzeugnisse eine Reinigung der La-
gerplatze erfolgen muss. Kontaminationen mit nicht gemall der Verordnungen (EG)
Nr. 834/2007 und 889/2008 zugelassenen Mitteln fihren zum Vermarktungsverbot der betroffe-
nen Partien.

Bei gleichzeitiger Einlagerung von o6kologischen und nicht-6kologischen Erzeugnissen ist
durch deutliche Trennung (auch Beschriftung) der Rohstoffqualitdten der Gefahr von Vermi-
schungen vorzubeugen.

1.1.3 Produktion

ITrennung

Werden im Betrieb nicht-6kologische Erzeugnisse aufbereitet/verarbeitet, kann die Bio-
Produktion nur nach Reinigung aller genutzten Arbeitsgeréate, Arbeitsflachen, Maschinen usw.
durchgefuihrt werden. Eine zeitliche oder raumliche Trennung bei den Produktionsablaufen
beugt Vermischungen vor. In den Produktionsrdumen ist die Trennung der Rohstoffe (entspr.
Kennzeichnung der Behaltnisse) sicherzustellen.



Zutaten

Im Regelfall missen alle landwirtschaftlichen Zutaten (= 100%) eines Bio-Produktes aus der
biologischen Landwirtschaft stammen. Nicht-Okologisch erzeugte Zutaten didrfen nur bis
zu einem maximalen Anteil von 5% verwendet werden, wenn sie im Anhang IX als zulas-
sig gelistet sind oder nach einem durch die Verordnung geregelten Antragsverfahren geneh-
migt wurden. Im Verzeichnis der Zutaten ist anzugeben, welche davon 6kologisch oder nicht-
Okologisch erzeugt wurden, beispielsweise mit Sternchen.

Bei der Berechnung (max. 5%) der nichtbiologischen landwirtschaftlichen Zutaten sind die Le-
bensmittelzusatzstoffe gemafld Anhang VI, die in der Spalte fir den Zusatzstoff-Code mit einem
Sternchen gekennzeichnet sind, zu den Zutaten landwirtschaftlichen Ursprung summenmafig
mit einzubeziehen (dazu gehoéren: Annato, Bixin, Norbixin, stark tocopherolhaltige Extrakte, Le-
cithin, Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl, Gummi arabicum, Pektin).

Zusatz- und Verarbeitungshilfsstoffe

Der weitgehende Verzicht auf Zusatzstoffe spielt in der Verarbeitung 6kologischer Erzeugnisse
eine zentrale Rolle. Welche Zusatzstoffe und technischen Hilfsstoffe zugelassen sind, ist in
den Anhangen der Oko-Verordnung (VIII A und VIIl B) genau geregelt. Enzyme, die normaler-
weise als Verarbeitungshilfsstoffe verwendet werden sind bei der Herstellung biologischer Le-
bensmittel erlaubt. Als Lebensmittelzusatzstoffe kbnnen Sie nur verwendet werden, wenn sie
in der Liste der zugelassenen Lebensmittelzusatzstoffe aufgefihrt sind. Nattrliche Aromen und
Aromaextrakte dirfen verwendet werden. Die in der Lebensmittelpraxis dabei eingesetzten
Formulierungen von Zusatzstoffen, inklusive Standardisierungs-/Tragersubstanzen bleiben zu-
lassig. Beachten sie beziglich der Zusatz- und Verarbeitungshilfsstoffe bitte die Richtlinien der
Verbande (qgilt fur Verbandsmitglieder).

Hefe zahlt gemaRk VO (EG) Nr. 1254/2008 vom 15. Dezember 2008 ab 2013 in der Berechnung
der Rezepturen als Zutat landwirtschaftlichen Ursprungs. Damit dirfen die nicht-
Okologischen landwirtschaftlichen Zutaten, einschlielich nicht-okologischer Hefe, den Anteil
von 5% nicht Uberschreiten. Fir die Herstellung biologischer Hefe sind ausschlief3lich 6kolo-
gisch erzeugte Substrate einzusetzen.

Die Kommission hat die zustandigen Behdrden erméchtigt, das Farben und Konservieren von
gekochten Bioeiern mit naturidentischen Farben und natirlichen Lacken wahrend der Oster-
zeit zuzulassen (zugelassene Farbstoffe: E 100 (naturlichen Ursprungs), E 101 (naturlichen
Ursprungs), E 120, E 132 (nattrlichen Ursprungs), E 140, E 153, E 160 a, E 160 b, E 160 c,
E 161 b, E 162, E 163, E 172 sowie Eisenoxide und -hydroxide (gelb, rot, schwarz) sowie far-
bende Naturmaterialien: farbendes Pflanzenmaterial einschliel3lich farbender Holzer (z.B. Rot-
, Gelb-, Sandelholz, Wurzeln der Farberréte, Walnussschalen, Mateteeblatter; Uberzugstoffe:
E 464, E 904 Hilfsstoffe: Zitronensaure Ethanol).

Rezepturen

Zu allen Produkten (Brot-, Wurst-, Kaseartikel usw.) miissen Rezepturen, mit Zutatenlistung und
entsprechenden Mengenangaben erstellt werden.

Die wichtigsten Regelungen fir ausgewahlte Produktgruppen:

a) Brot und Backwaren
Zur Herstellung von Brot und Backwaren kdnnen fur die Lebensmittelverarbeitung zuge-
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b) Fleischverarbeitung

Bei der Herstellung von Fleischerzeugnissen ist die Verwendung von Natriumnitrit (E 250)
oder Kaliumnitrat (E 252) weiterhin zuléassig. Bis zum 31.12.2010 erfolgt eine erneute
Uberprufung der weiteren Zulassung. Als Kutterhilfsmittel kann Natriumcitrat (E 331) und
Natriumlactat (E 325) eingesetzt werden. Die Verwendung von Calciumcitrat in der
Fleischverarbeitung ist nicht erlaubt, es darf nur fir die Aufbereitung von Lebensmitteln
pflanzlichen Ursprungs verwendet werden.

Weiterhin gilt: die Verwendung von Geschmacksverstarkern, Phosphatpraparaten
und Schnellreifemitteln ist grundséatzlich verboten.

¢) Milchverarbeitung

Bei der Verarbeitung von Milch ist die Verwendung von Zusatzstoffen, hierzu zahlen auch
die Konservierungsstoffe, erheblich eingeschrankt so ist beispielsweise der Einsatz von
E 251 Natriumnitrat (Salpeter), E 252 Kaliumnitrat und von Lysozym verboten. Zur Herstel-
lung von geaschtem Ziegenkése und Morbierkdse darf Pflanzenkohle (E 153) verwendet
werden. Fir bestimmte Kasesorten ist der natirliche Farbstoff E 160b (Bezeichnungen:
Annatto, Bixin oder Norbixin) zulédssig. Eingesetzt werden dirfen Calciumcarbonat (E 170)
und Natriumcarbonat (E 500), letzterer Zusatzstoff nur fiir die Herstellung von "Dulce di le-
che" und Sauerrahmbutter.

Eine Einschrankung besteht auch bei den Salzen und Farbstoffen. Zu beachten ist auch,
dass Zitronen- und Essigsaure, lblicherweise eingesetzt fur die Herstellung von Molkeka-
se und Mozzarella nicht verwendet werden drfen.

d) Obstwein
Unter Beachtung von Hdchstwerten ist zur Herstellung von Obstweinen Schwefeldioxid
(E 220) und Kaliummetabisulfit (E 224) zul&ssig.

1.1.4 Gastronomie

Die Verordnung (EG) Nr. 834/2007 Uber den Okologischen Landbau und die entsprechende
Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel (EG-Oko-Verordnung)
stellt europaweit Bezeichnungen wie "6kologisch", "biologisch”, "organisch" oder gleich lautende
Begriffe gesetzlich unter Schutz. Auch in der Aul3er-Haus-Verpflegung (AHV) kénnen Menus
und Menidkomponenten nur dann mit solchen Bezeichnungen gekennzeichnet und beworben
werden, wenn die Vorgaben der EG-Oko-Verordnung erfullt sind.

Das heil3t grundsatzlich, dass die EG-Oko-Verordnungen auf die Arbeitsgange der AHV und der
Gastronomie anzuwenden sind. Hiermit wird auf jeden Fall klar gestellt, dass mit Bio-Hinweis
gekennzeichnete Speisen der Verordnung entsprechen missen. Gastronomiebetriebe und
GroRkiichen, die Oko-Produkte in Speisekarten, -planen und begleitenden Werbematerialien mit
Hinweisen auf den 6kologischen Landbau ausloben, mussen die in der Verordnung und ihren
Anderungsverordnungen festgelegten Regeln beachten und am Kontrollverfahren nach der EG-
Oko-Verordnung teilnehmen. Im Okolandbaugesetz steht hierzu: "Unternehmer, die gemein-
schaftliche Verpflegungseinrichtungen im Sinne des Absatzes 1 gewerbsmaRig betreiben, ste-
hen Unternehmern im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 gleich".



Umsetzung der EG-Oko-Verordnung in Gastronomiebetrieben:

Wareneinkauf und Wareneingangskontrolle

Grundsatzlich mussen die Lieferanten biologischer Rohwaren nachweislich dem Kontrollverfah-
ren gemaR EG-Oko-Verordnung unterstellt sein. Die Bestatigung, dass der Lieferant kontrolliert
wird, erfolgt Ublicherweise Uber entsprechende Bescheinigungen der zustandigen Kontrollstelle.
Per Gesetz sind die Kontrollstellen verpflichtet, die zertifizierten Betriebe zu veréffentlichen.
Uber diesen Weg kann ebenfalls der geforderte Nachweis der Kontrollunterstellung eingeholt
werden, siehe z.B. Datenbank unter www.bioc.info. Bei Anlieferung von zugekauften und im
Lohn veredelten Waren muss eine Eingangsprifung erfolgen.

Lagerung (wenn neben biologischen auch nicht-biologische Erzeugnisse verarbeitet
werden)

Wichtig ist, dass sowohl die biologischen Rohwaren wie auch die biologischen Fertigprodukte
eindeutig identifizierbar sind. Es darf kein Vermischungsrisiko bestehen und eine Kontamination
der Bio-Ware mit unzulassigen Stoffen muss ausgeschlossen sein. Damit es zu keinen Ver-
wechslungen kommen kann, muss eine eindeutige ldentifizierbarkeit der biologischen Produkte
gewadhrleistet sein. Die Trennung kann beispielsweise durch eine eindeutige Kennzeichnung
eines Regals oder eines Lagerplatzes erfolgen.

Produktion

Bei den Produktionsablaufen sind durch geeignete Verfahren Vermischungen auszuschlieRen
(separate Arbeitsflachen, keine Parallelprodukte usw.).

Die Aufbewahrung von biologischen Zutaten wie Gewiirze, Ole, Essig usw. muss in gekenn-
zeichneten Behéltnissen erfolgen.

Es sind keine Zutaten erlaubt, die gentechnisch verandert sind oder aus und durch gentech-
nisch veranderte Organismen hergestellt wurden. Dies kann insb. Enzyme oder Mikroorganis-
men oder auch Zusatzstoffe betreffen.

Generell dirfen nur solche Zusatz- und Verarbeitungshilfsstoffe verwendet werden, die im An-
hang VIII A und VIII B der EG-Verordnung Nr. 889/2008 gelistet sind.

Dokumentation

Die Wareneingangsdokumentation erfolgt im Regelfall durch die separate Ablage der Liefer-
scheine oder Rechnungen, beispielsweise in einem Ordner. Bei Inspektionen werden die Liefer-
scheine/Rechnungen bertcksichtigt.

Auch fur die verkauften Mengen der Lebensmittel und Zutaten muissen priffahige Auf-
zeichnungen gesammelt werden. In einigen Betrieben sind elektronische Warenwirtschafts-
systeme im Einsatz, aus denen solche Daten gewonnen werden kénnen. In anderen Betrieben
kénnen auf entsprechende Aufzeichnungen Uber das Kassensystem zugegriffen werden. Natir-
lich gibt es auch Betriebe und Einrichtungen, die nicht tGber solche Systeme verfligen. Je nach
Art des Bio-Einsatzes gilt es hier, zusammen mit der Kontrollstelle praktikable und passende
Ldsungen zu finden.

Kennzeichnung

Da die Kennzeichnungen bei Gastronomiebetrieben und GroR3kiichen sehr vielfaltig sein kon-
nen, empfehlen wir Ihnen, Muster fir lhre Speiseplane und -karten sowie fur die Produkt beglei-
tende Werbung schon im Entwurf mit der OkoP Zertifizierungs GmbH abzustimmen, damit Prob-
leme vermieden werden kdnnen.

Bio-Menus
Werden Bio-Menls angeboten, missen alle dafiir eingesetzten landwirtschaftlichen Zutaten
einschlieRlich der Gewiirze und der Fette und Ole aus biologischer Erzeugung stammen.
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Auslobung von Menikomponenten mit Bio-Hinweisen

Eine "Bio-Menlikomponente" ist ein Bestandteil eines Gerichtes, das aus Verbrauchersicht ein-
deutig abgegrenzt ist. Diese Voraussetzung ist beispielsweise bei Bio-Salzkartoffeln, die als
Beilage zu einem konventionellen Schweineschnitzel serviert werden, erfullt. Ahnliches gilt fur
die Salatbar, bei der der Gast sich seinen Salat frei aus Kopfsalat (kbA), Radieschen (kbA), To-
maten (konv.), Gurken (konv.) und Mais (konv.) zusammenstellen kann. Solche Menikompo-
nenten kénnen mit Hinweisen auf den biologischen Landbau gekennzeichnet werden. Unzulas-
sig ist eine solche Komponentenauslobung dann, wenn keine Abgrenzung mehr mdglich ist.
Dies ist regelmafig bei Suppen und Auflaufen der Fall, bei denen nur einzelne Zutaten in Bio-
Qualitat verwendet werden.

Allgemeine Bewerbung und Zutatenauslobung

Werden bestimmte Zutaten bei allen Speisen nur noch in Oko-Qualitat eingesetzt, kann dies in
begleitendem Werbematerial (z.B. Folder, Internetseite, Plakate, Tafel) beworben werden. Die
Hinweise "In unserem Betrieb wird ausschlieRlich Bio-Rindfleisch eingesetzt" oder "Alle unsere
Eier stammen vom Bioland-Betrieb Muller" sind Beispiele fur eine solche Auslobung.

Die Auslobung kann unter diesen Vorraussetzungen (konventionelle Zutat wird komplett durch
biologische Zutat ersetzt) auch direkt am Gericht erfolgen, z.B.: "Gulasch mit Bio-Rindfleisch".

Muster-Speisenkarte mit Varianten der Bio-Auslobung

Speisenkarte

Werter Gast, wir bieten Ihnen neben unserem gewohnt abwechslungsreichen Speisen mit regionalen Zutaten
auch Gerichte und Beilagen in biologischer Qualitdt. Fleisch vom Rind und Kalb sowie Karpfen als auch Eier
stammen ausschlieflich vom Bio-Bauern
Vorspeisen
Gerducherter Bio-Kar‘pfen1 mit saurer Sahne, Salat
und gerostetem Brot
Zwei Schinkenrdllchen gefiillt mit Spargel, Butter und Toast
Suppen
Rinderbouillon mit Gemiise und Bio-Ei*
Champignoncremesuppe mit Sahnehaube
Hauptgerichte
Rinderroulade vom Bio-Rind' "nach Art des Hauses" mit frischem Gemiise und biologischen Krduterkartoffeln?
Paniertes Schweineschnitzel mit Pommes frites
und buntem Salatteller
Kalbsleber vom Bio-Kalb! "Berliner Art", (Apfelringe und Zwiebeln) mit Bio-Rahmkartoffelbrei? und buntem
Salatteller
Bio-Gericht®
Bio-Rotweingulasch mit Bio-Spatzle und Bio-Rotkohl
'Zutatenauslobung, nur diese Zutat ist in biologischer Qualitat
’Komponentenauslobung, nur diese Komponente ist in biologischer Qualitat

®Bio Speise, das komplette Gericht ist in biologischer Qualitat (d. h. samtliche Zutaten)
DE-OKO0-037



1.2 Kennzeichnung

1.2.1 Kennzeichnung verpackter Lebensmittel

Die Lebensmittelkennzeichnungsverordnung regelt die Kennzeichnung von Lebensmitteln, die in
Fertigpackungen an den Endverbraucher abgegeben werden. Fertigpackungen sind Packungen
die in Abwesenheit des Verbrauchers befillt und verschlossen werden. In folgender Zusam-
menstellung finden Sie die wichtigsten Regelungen die bei der Etikettierung zu beachten sind.

Gemeinschaftslogo

Seit 08.02.2010 ist das neue EU-Logo bekannt. Ab dem 1. Juli 2010 muss das Logo mit dem
"Euro-Blatt" fiir Bioprodukte, die nach den EG-Rechtsvorschriften fiir den Okologischen Land-
bau hergestellt wurden, zusammen mit der Angabe der Herkunft und dem Code der Kontrollstel-
le etikettiert werden.

Das Gemeinschaftslogo darf nur verwendet werden, wenn mindestens 95% der Gewichtszuta-
ten landwirtschaftlichen Ursprungs 6kologisch sind und die
sonstigen Regeln der Verordnung beachtet werden (Anhéan-
ge!). Bei der Kennzeichnung von Umstellungsware darf das
Gemeinschaftslogo nicht verwendet werden. Drittlandsware
kann (fakultativ) mit Gemeinschaftslogo gekennzeichnet
werden. Ab 01.07.2010 muss jedoch neben dem Gemein-
schaftslogo der Ort der Erzeugung landwirtschaftlicher Aus-
gangsstoffe angegeben werden. Das deutsche Biosiegel
und private Logos dirfen auch weiterhin zusatzlich verwendet werden. Die Codenummer der
Kontrollstelle, die fur die Kontrolle des letzten Erzeugers oder Aufbereiters zustandig ist, muss
unmittelbar unter dem Logo stehen. Der Ort der Erzeugung der landwirtschaftlichen Ausgangs-
stoffe muss wiederum unter dem Kontrollstellencode stehen (Art. 58 Abs. 2, Verordnung (EG)
Nr. 889/2008). Die Herkunftsangabe muss nach Art. 24 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr.
834/2007 in folgender Form erfolgen:

o "EU-Landwirtschaft" bei Erzeugung der landwirtschaftlichen Ausgangsstoffe in der EU;

¢ Nicht-EU-Landwirtschaft" bei Erzeugung der landwirtschaftlichen Ausgangsstoffe in Drittlan-
dern;

¢ "EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft", bei Erzeugung der landwirtschaftlichen Ausgangsstoffe zum
Teil in der EU und zum Teil in einem Drittland.

¢ Alleinige oder zusatzliche Angabe des Landernamen bei Erzeugung aller landwirtschaftli-
chen Ausgangsstoffe in demselben Land (z.B. Deutsche-Landwirtschaft)

e Erzeugnisse, die aus Drittlandern in die EU eingefiihrt werden, dirfen ab dem 01.07.2010
freiwillig mit dem Logo gekennzeichnet werden. Wird das Logo verwendet, sind die Verwen-
dungsvorschriften zu beachten
(Art. 24 Abs. 1 b, 5. Satz, 834/2007).

Die genannte Angabe "EU" oder "Nicht-EU" darf nicht in einer auffélligeren Farbe, Grol3e oder
Schrifttype als die Verkehrsbezeichnung des Erzeugnisses erscheinen.

Aufbrauchfristen fir Bestdnde von verpackten Erzeugnissen und Verpackungs-material:
Erzeugnisse, die vor dem 01.07.2010 nach den Vorgaben der Verordnung (EG) 2092/91 oder
der Verordnung (EG) 834/2007 produziert, verpackt und gekennzeichnet wurden, kdnnen unbe-
fristet verkauft werden. (Art. 1 Nr. 4 VO (EG) Nr. 271/2010). Vorrate von Verpackungsmateria-
lien ohne Gemeinschaftslogo kénnen bis zum 01.07.2012 fir Produkte, die nach den Vorgaben
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der Verordnung (EG) 834/2007 und deren Durchfiihrungsvorschriften erzeugt wurden, verwen-
det werden. (Art. 95 Abs. 10, VO (EG) 889/2008).
Die Gestaltungsvorgaben fir das Logo sind im Anhang Xl der Verordnung (EG) Nr. 889/2008

festgelegt.

Bei der Kennzeichnung von 6kologischen Lebensmitteln sind die weiteren Regelungen der Ver-
ordnung (EG) 834/2007 und den Durchfuhrungsvorschriften zu bericksichtigen siehe Abbildun-

gen)..

A  Bio-Produkt entsprechend der 95%-Regel® (siehe Abb. 1)

Gesetzliche Pflichtangaben

Zuséatzliche Angaben nach EG-Oko-
Verordnung

Name und Verkehrsbezeichnung

U

Bio oder Oko (aber nicht Pflicht)

"Bio" oder "Oko" in der Verkehrsbezeichnung
bzw. durch allgemeinen Hinweis Bezugnahme
auf die biologische Landwirtschaft

Menge

keine zuséatzlichen Angaben

Preis

keine zuséatzlichen Angaben

Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD)

keine zuséatzlichen Angaben

Zutatenliste

(Aufzahlung séamtlicher Zutaten des Lebensmittels
in absteigender Reihenfolge ihres Gewichtsanteils
zum Zeitpunkt ihrer Verwendung bei der Herstel-
lung - ohne Mengenangabe)

sofern die Verkehrsbezeichnung mit der Zutaten-
bezeichnung identisch ist oder eindeutig auf die
Art der Zutaten schliel3en lasst und bei Kase,
Butter, fermentierter Milch, Sahne sowie bei Er-
zeugnissen aus einer einzigen Zutat ist die Anga-
be der Zutaten nicht erforderlich.

Quid-Regel - Mengenangabe doch erforderlich,
wenn eine Zutat besonders hervorgehoben wird
durch Wort oder Bild

44188

Im Verzeichnis der Zutaten ist an-
zugeben, welche Zutaten dkolo-
gisch/biologisch sind. (dafur eignen
sich Sternchen-Hinweise)

Name und Adresse des Herstellers, Ver-
treiber oder Verpackers

keine zuséatzlichen Angaben

Genetisch veranderte Zutaten

nach EG-Oko-Verordnung verboten

Allergene

keine zuséatzlichen Angaben

Hinweise fir die Aufbewahrung bei ge-
kihlten o. tiefgekihlten Produkten

keine zuséatzlichen Angaben

Behandlung mit ionisierenden Strahlen

nach EG-Oko-Verordnung verboten

"unter Schutzatmosphare verpackt”,
wenn daflr zugelassene Gase eingesetzt
werden

441 4|18/4 &

keine zuséatzlichen Angaben

Die Q_odenummer der Kontrollstelle
(DE-OKO-037) muss angegeben wer-
den.

Das Gemeinschaftslogo mit Code-
nummer und Herkunftsangabe muss
bei EU-Ware verwendet werden; bei
Importwaren ist die Angabe freiwillig.

Das Bio-Siegel darf angegeben werden.

' Im Regelfall miissen alle (= 100%) landwirtschaftlichen Zutaten eines Bio-Produktes aus der biologischen Landwirtschaft stammen.
Nicht-biologische Zutaten bis zu einem Anteil von 5% durfen nur dann verwendet werden, wenn sie im Anhang IX als zulassig ge-
listet sind (Anmerkung: nur noch wenige konv. Erzeugnisse erlaubt) oder nach einem durch die Verordnung geregelten Antragsver-
fahren genehmigt wurden.
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B) Produkte mit einzelnen biologischen Zutaten, Bio-Hinweis in der Zutatenliste

(siehe Abb. 3)

a)
b)

Gesetzliche Pflichtangaben siehe Tabelle oben
Vorschriften gem. EG-Oko-Verordnung

Bio-Kennzeichnung
Die Kennzeichnung von Einzelzutaten, unabhangig vom prozentualen Anteil, ist
ausschlieflich in der Zutatenliste erlaubt.

Voraussetzungen/Bedingungen
Die Anhange der Verordnung mussen bertcksichtigt werden (keine Verwendung
von unerlaubten Verarbeitungs- und Zusatzstoffe usw.)
Eine weitere Hervorhebung des Bio-Hinweises ist nicht zuldssig.
Eine mit Bio-Hinweis gekennzeichnet Zutat darf nicht zusammen mit der gleichen
nicht-biologischen Zutat oder einer Zutat aus der Umstellung im selben Produkt
verwendet werden.

Der Gesamtanteil (Prozent %) der biologischen Zutaten an den Zutaten landwirt-
schaftlichen Ursprungs muss angegeben werden.

Codenummer der Kontrollstelle (OKOP: "DE-OKO-037")
Die Codenummer muss bei der Zutatenliste in angepasster Gré3e erscheinen
(nicht hervorgehoben).

Gemeinschaftslogo
Das Gemeinschaftslogo darf nicht verwendet werden.

Bio-Siegel
Das Bio-Siegel darf nicht verwendet werden.

C) Produkte aus Umstellung auf die biologische Landwirtschaft (siehe Abb. 4)

a)
b)

Gesetzliche Pflichtangaben siehe Tabelle oben
Vorschriften gem. EG-Oko-Verordnung

Bio-Kennzeichnung

Pflanzliche Erzeugnissen, die ein Jahr nach Umstellungsbeginn geerntet wurden
kénnen mit dem Hinweis:

"Erzeugnis aus der Umstellung auf den 6kologischen Landbau" oder
"Erzeugnis aus der Umstellung auf die biologische Landwirtschaft”
gekennzeichnet werden.

Zutatenliste

nicht erforderlich

Voraussetzungen/Bedingungen
Der Hinweis darf hinsichtlich Farbe, Gro3e und Schrifttyp nicht starker hervortre-
ten als die Verkehrsbezeichnung des Erzeugnisses, wobei die Buchstaben in dem
gesamten Hinweis die gleiche Grol3e aufweisen missen;

das Erzeugnis darf nur eine pflanzliche Zutat landwirtschaftlichen Ursprungs ent-
halten.

Codenummer der Kontrollstelle (OKOP: "DE-OKO-037")
Die Codenummer muss angegeben werden.

Gemeinschaftslogo
Das Gemeinschaftslogo darf nicht verwendet werden.

Bio-Siegel
Das Bio-Siegel darf nicht verwendet werden.
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D) Produkte mit Erzeugnissen der Jagd und Fischerei (siehe Abb. 5)

a) Gesetzliche Pflichtangaben siehe Tabelle oben

b) Vorschriften gem. EG-Oko-Verordnung

Bio-Kennzeichnung
Der Bio-Hinweis darf im Verzeichnis der Zutaten und im selben Sichtfeld wie die
Verkehrsbezeichnung angegeben werden.

Zutatenliste
Die Zutaten biologischer Qualitdt missen in der Zutatenliste entsprechend (in
derselben Farbe, Grolie und Schrift wie die tGbrigen Angaben im Zutatenverzeich-
nis) gekennzeichnet werden.

Der Gesamtanteil (Prozent %) der biologischen Zutaten muss angegeben werden.
Voraussetzungen/Bedingungen

Die Produkte enthalten andere Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs, die aus-
schlieBlich biologisch sind.

Die Anhange der Verordnung missen bertcksichtigt werden (keine Verwendung
von unerlaubten Verarbeitungs- und Zusatzstoffe usw.).

Codenummer der Kontrollstelle (OKOP: "DE-OK0O-037")

Die Codenummer muss angegeben werden.

Gemeinschaftslogo

Das Gemeinschaftslogo darf nicht verwendet werden.

Bio-Siegel
Das Bio-Siegel darf nicht verwendet werden.

1.2.2 Kennzeichnung von biologischen Futtermitteln

Die Verordnung VO (EG) Nr. 767/2009 regelt das Inverkehrbringen und die Verwendung von
Futtermitteln in der EU sowie EU-einheitlich insbesondere die Kennzeichnung von Futtermitteln.
Mit dieser Information soll darauf hingewiesen werden, dass diese "Basisverordnung" neben
den Anforderungen der EU-Oko-Verordnung bei der Herstellung und Kennzeichnung von Fut-
termitteln beachtet werden muss.

A) Futtermittel (mindestens 95% Bio-Anteil)

a) Gesetzliche Pflichtangaben

b) Vorschriften gem. EG-Oko-Verordnung

Bio-Kennzeichnung
"Aus 6kologischem Landbau" oder "Aus biologischer Landwirtschaft"
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Verpflichtende Angaben im selben Sichtfeld wie der Bio-Hinweis

Der Gesamtanteil der Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs bezogen auf die
Trockenmasse muss genau angegeben werden, dabei muss aufgeschliisselt sein
wie hoch

I der Gehalt an Futtermittelausgangserzeugnissen aus dkologischer
Produktion

Il der Prozentanteil an Futtermittelausgangserzeugnissen aus Umstellung

i der Prozentanteil an sonstigen Futtermittelausgangserzeugnissen
(die nicht unter | und Il fallen)

v der Prozentanteil der Futtermittelausgangserzeugnissen landwirtschaftli
chen Ursprungs ist.

Es missen die Bezeichnungen der Futtermittelausgangserzeugnisse aus biologi-
scher Produktion aufgelistet sein.

Es muissen die Bezeichnungen der Futtermittelausgangserzeugnisse aus der
Umstellung auf die biologische Produktion aufgelistet sein.

Die Bio-Kennzeichnung kann auch mit einem Hinweis auf die Verbindlichkeit der
Verwendung der Futtermittel gemaf den Artikeln 21 und 23 der Verordnung (EG)
Nr. 889/2008 (Angaben Uber die zuldssigen Mengen von U-Futter und nicht-
biologischen Futter) versehen werden.

Voraussetzungen/Bedingungen

Mindestens 95% der Trockenmasse der Futtermittelausgangserzeugnisse aus der
biologischen Landwirtschaft und Beachtung der EG-Bio-VO insbesondere Anhang
V.

Der Hinweis auf die biologische Landwirtschaft muss getrennt von den allgemein
gesetzlich vorgeschriebenen Angaben erfolgen und darf durch Farbe, Format
oder Schrifttyp nicht starker hervorgehoben werden als die Beschreibung oder die
Bezeichnung des Futtermittels.

Codenummer der Kontrollstelle (OKOP: "DE-OKO-037")

Die Codenummer muss angegeben werden.

Gemeinschaftslogo

Das Gemeinschaftslogo darf nicht verwendet werden.

Bio-Siegel

Das Bio-Siegel darf nicht verwendet werden.

B) Futtermittel (unter 95% Bio-Anteil)

a)

b)

Gesetzliche Pflichtangaben

Vorschriften gem. EG-Oko-Verordnung

Bio-Kennzeichnung

Kann in der 6kologischen/biologischen Produktion gemaf} den Verordnungen
(EG) Nr. 834/2007 und (EG) 889/2008 verwendet werden.

Verpflichtende Angaben im selben Sichtfeld wie der Bio-Hinweis

Der Gesamtanteil der Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs bezogen auf die
Trockenmasse muss genau angegeben werden, dabei muss aufgeschliisselt
sein wie hoch

12



I der Gehalt an Futtermittelausgangserzeugnissen aus 6kologischer
Produktion

Il der Prozentanteil an Futtermittelausgangserzeugnissen aus
Umstellung

1] der Prozentanteil an sonstigen Futtermittelausgangserzeugnissen
(die nicht unter | und Il fallen)

v der Prozentanteil der Futtermittelausgangserzeugnissen landwirt
schaftlichen Ursprungs ist.

Es mussen die Bezeichnungen der Futtermittelausgangserzeugnisse aus bio-
logischer Produktion aufgelistet sein.

Es missen die Bezeichnungen der Futtermittelausgangserzeugnisse aus der
Umstellung auf die biologische Produktion aufgelistet sein.

Die Bio- Kennzeichnung kann auch mit einem Hinweis auf die Verbindlichkeit
der Verwendung der Futtermittel gemaf den Artikeln 21 und 23 der Verord-
nung (EG) Nr. 889/2008 (Angaben lber die zulassigen Mengen von

U-Futter und nicht-biologischen Futter) versehen werden.

Voraussetzung/Bedingungen
Es dirfen nur solche Futtermittelausgangserzeugnisse welche gem. den Vor-
schriften der EG-Bio-VO (insbesondere Artikel 22 und Artikel 26, Beachtung
des Anhang V und der Herstellungsverfahren) zuldssig sind, verwendet wer-
den.

Der Hinweis auf die biologische Landwirtschaft muss getrennt von den allge-
mein gesetzlich vorgeschriebenen Angaben erfolgen und

darf durch Farbe, Format oder Schrifttyp nicht starker hervorgehoben werden
als die Beschreibung oder die Bezeichnung des Futtermittels.

Codenummer der Kontrollstelle (OKOP: "DE-OKO-037")
Die Codenummer muss angegeben werden

Gemeinschaftslogo
Darf nicht verwendet werden

Bio-Siegel
Das Bio-Siegel darf nicht verwendet werden
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1.2.3 Beispieletiketten (jeweils erforderliche Angaben nach EG-Bio-Verordnung)

Abb. 1: Beispieletikett flr eine 95% Regelung

Bio-Pfeffersalami

Zutaten:

Schweinefleisch*, Pfeffer ganz (1%)*, Gewdlrze*,

Meersalz, Zucker*, Knoblauch*
*aus Okologischer Landwirtschaft

Metzgerei Muster DE-OKO-037
Musterstr. 11 EU-Landwirtschaft

99999 Musterstadt

Bei diesem Produkt stammen mehr als 98% der
Ausgangsstoffe aus der EU, damit ist eine Kenn-
zeichnung "EU-Landwirtschaft" mdglich.

Abb. 2: Beispieletikett flr eine 95% Regelung (Produkt aus Deutschland)

Bio-Rindersalami

Zutaten:

Bei diesem Produkt stammen mehr als 98% der
Ausgangsstoffe aus Deutschland, damit ist eine
Kennzeichnung "Deutsche-Landwirtschaft" mog-

Rindfleisch*, Schweinespeck* Gewirze*, Meersalz, lich.

Zucker*, Knoblauch*
*aus Okologischer Landwirtschaft

Metzgerei Muster DE-OKO-037
Musterstr. 11 Deutsche-Landwirtschaft
99999 Musterstadt

Abb. 3: Beispieletikett fiir eine Zutatenauslobung

Haferkekse Das Gemeinschaftslogo darf fur diese
Kennzeichnung nicht verwendet wer-
den, da nur 29,6% der Zutaten aus
Okologischer Landwirtschaft stammen.

Zutaten:

Bio-Haferflocken* (29%), ungehértetes Pflanzenfett,
Weizenvollkornmehl*,  Vollmilchpulver,  Maisstérke,
Malzextrakt, Meersalz, Weinstein, (Natriumhydrogen-
carbonat), Gewurze

*29,6% der landwirtschaftlichen Zutaten stammen aus
okologischer Landwirtschaft DE-OKO-037

Backerei Muster, Musterstr. 11, 99999 Musterstadt

Abb. 4: Beispieletikett flr eine Auslobung mit Hinweis auf Umstellung auf biol. Landwirtschaft

Apfelsaft
Erzeugnis aus der Umstellung auf die biologische Landwirtschaft
DE-OKO0-037

Apfeldirektsaft aus eigener Kelterung

Kelterei Muster, Musterstr. 11, 99999 Musterstadt

Abb. 5: Beispieletikett fir die Auslobung einer Wildzutat

Brathering im Bio-Sud
Zutaten:
Hering (Wildfang), Wasser, WeiRweinessig* Mehl*, Zwiebeln*, Pflanzendl*, Zucker*, Salz, Gewdr-
ze*
*15% der landwirtschaftlichen Zutaten stammen aus 6kologischem Anbau
DE-OKO0-037
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ANHANG Xl

A. EU-Bio-Logo gemaR Artikel 57

1.

Das EU-Bio-Logo muss dem nachstehenden Muster entsprechen:

Die Referenzfarbe in Pantone ist Green Pantone Nr. 376 und Green [50 % Cyan + 100 %

Yellow], wenn ein Vierfarbendruck verwendet wird.

Das EU-Bio-Logo kann auch in Schwarz-Weil3 ausgefiihrt werden, allerdings nur dann,
wenn eine Umsetzung in Farbe nicht zweckmafig ware:

Ist die Hintergrundfarbe der Verpackung oder des Etiketts dunkel, so kdnnen die Symbole
unter Verwendung der Hintergrundfarbe der Verpackung oder des Etiketts im Negativfor-
mat ausgefihrt werden.

Bei Verwendung eines farbigen Symbols auf einem farbigen Hintergrund, der es schwer
erkennbar macht, kann das Symbol mit einer umlaufenden Konturlinie versehen werden,
damit es sich von den Hintergrundfarben besser abhebt.

Wenn die Angaben auf einer Verpackung in besonderen Fallen in einer einzigen Farbe
gehalten sind, kann das EU-Bio- Logo in derselben Farbe ausgefihrt werden.

Das EU-Bio-Logo muss eine Mindesthéhe von 9 mm und eine Mindestbreite von 13,5 mm
haben; das Verhaltnis Hohe/Breite betragt stets 1:1,5. Bei sehr kleinen Verpackungen
kann die Mindestgrof3e ausnahmsweise auf eine Hohe von 6 mm verringert werden.

Das EU-Bio-Logo kann mit grafischen Elementen oder Textelementen, die auf den 6kolo-
gischen Landbau/die biologische Landwirtschaft Bezug nehmen, kombiniert werden, so-
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fern diese den Charakter des EU-Bio-Logos oder die Angaben gemaf Artikel 58 nicht ver-
andern. Bei einer Kombination mit nationalen oder privaten Logos, die in einem anderen
Grin als der in Nummer 2 genannten Referenzfarbe ausgefihrt sind, kann das EU-Bio-
Logo in dieser Nicht- Referenzfarbe ausgefuhrt werden.

Die Verwendung des EU-Bio-Logos erfolgt im Einklang mit den Regeln, die bei seiner Ein-
tragung beim Benelux-Blro fir geistiges Eigentum sowie im gemeinschaftlichen und in in-
ternationalen Handelsmarkenregistern als Kollektivmarke fur ©kologischen Land-
bau/biologische Landwirtschaft festgelegt wurden. DE 31.3.2010 Amtsblatt der Europai-
schen Union L 84/21

B. Codenummern gemal Artikel 58

Die Codenummern weisen das nachstehende allgemeine Format auf:

AB-CDE-999

Dabei ist

1. LAB'der ISO-Code gemaR Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe a des Landes, in dem die
Kontrollen stattfinden,

2. ,CDE' eine von der Kommission oder jedem Mitgliedstaat festgelegte Bezeichnung
in drei Buchstaben wie z. B. ,bio*, ,6ko’, ,org‘ oder ,eko’, die auf die 6kologi-
sche/biologische Produktion Bezug nimmt (Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe b),

3. 1,999 die hochstens dreistellige Referenznummer (Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe

c), die vergeben wird von

a) der zustandigen Behdrde jedes Mitgliedstaats an die Kontrollbehdrden oder Kon-
trollstellen, denen sie geman Artikel 27 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 Kon-
trollaufgaben tbertragen hat;

b) der Kommission an

i) die Kontrollbehorden und Kontrollstellen geman Artikel 3 Absatz 2
Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 der Kommission
(*), die in Anhang | der genannten Verordnung aufgefihrt sind,

i) die zustandigen Drittlandsbehérden oder -kontrollstellen gemafr Ar-
tikel 7 Absatz 2 Buchstabe f der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008,
die in Anhang Il der genannten Verordnung aufgefihrt sind,

iii) die Kontrollbehérden und Kontrollstellen gemanR Artikel 10 Absatz 2
Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008, die in Anhang IV
der genannten Verordnung aufgefihrt sind;

¢) der zustandigen Behdrde jedes Mitgliedstaats an die Kontrollbehdrde oder Kon-
trollstelle, die auf Vorschlag der Kommission ermachtigt wurde, bis zum 31. De-
zember 2012 gemal Artikel 19 Absatz 1 Unterabsatz 4 der Verordnung (EG) Nr.
1235/2008 Kontrollbescheinigungen (Einfuhrgenehmigungen) auszustellen.

Die Kommission macht die Codenummern der Offentlichkeit durch geeignete technische Hilfs-

mittel, einschlie3lich der Veroffentlichung im Internet, zugénglich.
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2 Kontrolle 2010

2.1 Kontrolltermine 2010

Die Kontrolleure besuchen wie tblich mehrere Betriebe innerhalb einer Tour. Um eine sinnvolle
und kostengiinstige Tourenplanung zu ermdglichen, bitten wir Sie, den vom Kontrolleur vorge-
schlagenen Termin anzunehmen und einzuhalten. Ist es Ilhnen nicht mdglich, den verabrede-
ten Termin einzuhalten, vereinbaren Sie bitte umgehend einen Ersatztermin.

2.2 Vorbereitung der Betriebsinspektion

Bitte sorgen Sie daflr, dass Sie bei dem Kontrollbesuch persdnlich anwesend sind (andern-
falls ist eine Vollmacht fiir die Person auszustellen, die die Kontrolle begleitet). Notwendige Un-
terlagen und Belege muissen vorbereitet werden und bei der Kontrolle vollstéandig vorliegen.
Besondere Bedeutung haben die nachfolgend genannten Dokumente:

e eine aktuelle und vollstandige Liste der Rohstofflieferanten
mit entsprechenden Kontrollbescheinigungen

e |hre vollstéandige Produktliste

e eine Kundenliste (Wiederverkaufer)

o Rezepturen (der Bio-Produkte)

e Wareneingangsrechnungen

¢ Warenausgangsrechnungen (Wiederverkaufer)

¢ Produktionsmengenaufzeichnungen (Verkaufsmengen)

3 Weitere Informationen, Formulare, Links und Kontakte

3.1 Internetverzeichnis Oko-Betriebe

Der liberwiegende Teil der in Deutschland zugelassenen Kontrollstellen (auch OkoP) stellt seine
Daten der internetzgestiitzten Datenbank "bioC" zur Verfigung. Wenn Sie den Namen oder die
Postleitzahl eines Bio-Betriebes kennen, kdnnen Sie hier prifen, ob ein Betrieb auf der Grund-
lage der EG-Oko-Verordnung arbeitet.
Dieses Verzeichnis umfasst folgende Angaben zu den Unternehmen:
e Der Name und die Anschrift des Unternehmens
¢ Die von der Kontrollstelle vergebene Kontrollnummer
¢ Die Codenummer der Kontrollstelle
(fur OkoP kontrollierte Betriebe: DE-OK0-037)
e Die Art der Téatigkeit des Unternehmens
(z.B. Erzeugung, Verarbeitung, Vergabe von Subauftrdgen etc.)
e ab sofort auch Angaben zum Sortiment des Unternehmens
Uber das Internet ausgedruckte Bestatigungen lber die Zertifizierung konnen aktuelle Beschei-
nigungen, z.B. die lhrer Zulieferbetriebe oder Subunternehmer, die im Rahmen der Warenein-
gangskontrolle benétigt werden, ersetzen.
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Leider beteiligen sich derzeit noch nicht alle Kontrollstellen an der bioC-Datenbank und fihren
weiterhin ihre eigenen Datenbanken. Diese Datenbanken kdnnen unter den folgenden Internet-
adressen gefunden werden:

e BCS Oko-Garantie GmbH, DE-OKO-001: http://database.bcs-oeko.com

e Fachverein Oko-Kontrolle e.V., DE-OKO-034: http://fachverein.de

e LACON GmbH, DE-OKO-003: http://lacon-institut.com

e QC&I GmbH, DE-OK0-013: http://qci.de

3.1.1  OkoP-Hompage

Auf unserer Homepage www.oekop.de bieten wir Thnen umfassende Informationen rund um
den 6kologischen Landbau und die Oko-Kontrolle. Ebenso finden sie hier wertvolle Links, die im
nachfolgenden Kapitel genannt werden.

3.1.2 Fachinformationen und Links
Gerne stellen wir Ihnen Links von Internetadressen zur Ermittlung von Informationen Utber den
okologischen Landbau zur Verfiigung. Hier nur einige Beispiele. Eine umfangreichere Liste oder

Links zu speziellen Themen kénnen in der Geschéftsstelle angefragt werden.

Beratung:

¢ Das Informationsportal www.oekolandbau.de

e Kompetenzzentrum Okolandbau Niedersachsen www.oeko-komp.de

e Okolandbau NRW www.oekolandbau.nrw.de

e Bayerische LfL Arbeitsschwerpunkt Oko-Landbau
www.Ifl.bayern.de/arbeitsschwerpunkte/oekolandbau/
e Verwendungsvorschriften EU-BIO-LOGO:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/logo_de

Rechtsvorschriften und zustadndige Behdrden:

e EG-Oko-Verordnung http://www.Ifl.bayern.de/iem/oeko/13455/linkurl_0_0_0_3.pdf

¢ Rechtliche Grundlagen www.Ifl.bayern.de/iem/oeko/13455/index.php

e Liste der zustandigen Behdrden fur den Okolandbau
http://lwww.zoll.de/b0_zoll_und_steuern/d0_verbote_und_beschraenkungen/i0__

oekologischer_landbau/b0_liste_zustaendige_behoerde/index.html
Gentechnik:

¢ Betriebsmitteldatenbank fir den 6kologischen Landbau www.InfoXgen.com

o Standortregister(Flachenverzeichnis von Gentechnikstandorten) www.standortregister.de/
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http://www.lfl.bayern.de/arbeitsschwerpunkte/oekolandbau/

3.2 Birozeiten

Fur die Beantwortung von Fragen und zur telefonischen Bearbeitung von Antrdgen sind wir zu

folgenden Zeiten telefonisch in der Geschéftsstelle fiir Sie erreichbar:
Mo bis Do 8:30-12.30 Uhr und 13.30 - 16.30 Uhr und
Freitag 8:30 - 12.30 Uhr und 13.30 - 15.00 Uhr

Sollten Sie uns einmal nicht erreichen, kénnen Sie Ihre Nachricht gerne auf dem Anruf-
beantworter hinterlassen, uns ein Fax schicken oder sich per Email an unsere Mitarbeiter im

Biro wenden.

3.3 Erreichbarkeit und OkoP-Mitarbeiter

OkoP Zertifizierungs GmbH
Schlesische StralRe 17d
94315 Straubing

Telefon: 09421/703075
Telefax: 09421/703074
Email: oekop@t-online.de
Homepage: www.oekop.de

Im Bereich des Personals gibt es im Jahr 2010 eine kleine Veranderung.
Frau Veronika Haunerdinger wird im Marz in Mutterschutz gehen. Unterstiitzen wird uns im Be-
reich der Landwirtschaft zukinftig die Mitarbeiterin Frau Sonja Fastenmayer.

Martin Hoffmann, Dipl. Oec. troph. (FH)
Kontrollstellenleitung

Verarbeitung

Tel.: 09421-70 30 73

Email: MartinHoffmann@oekop.de

Kerstin Miller, Dipl. Ing. (FH)
Erzeugung, Verarbeitung, Imkerei
Tel.: 09421-963 98 14

Email: KerstinMueller@oekop.de

Sonja Fastenmayer, Staatl gepr. Landwirtin,
Magistra Artium

Erzeugung

Tel.: 09421-963 98 10

Email: SonjaFastenmayer@oekop.de

Brigitte Enzmann
Assistenz Verwaltung
Tel.: 09421-963 90 4

Sieglinde Fuchs

Verarbeitung, Buchhaltung

Tel.: 09421-963 99 32

Email: SieglindeFuchs@oekop.de

Achim Weiske, Dr.-Ing. agr.
Stellvertretende Kontrollstellenleitung
Erzeugung

Tel.: 09421-963 98 13

Email: AchimWeiske @oekop.de

Anita Obermeier, Dipl. Ing. agr. (FH)
Erzeugung, Aquakultur

Tel.: 09421-963 90 3

Email: AnitaObermeier@oekop.de

Jutta Koller

Verwaltung

Tel.: 09421-70 30 75
Email: oekop@t-online.de

Elke Gairing
Assistenz Verwaltung
Tel.: 09421-963 91 4

Marion Greindl
Assistenz Buchhaltung
Tel.: 09421-963 99 32

19



	Rundbrief 2010
	Inhalt:                Seite
	Verarbeitungsgrundsätze         3
	Wareneinkauf          3
	Lagerung           3
	Produktion           3
	Gastronomie           5
	Kennzeichnung Lebensmittel        8EU-BIO-Logo
	Kennzeichnung Futtermittel        11
	Beispieletiketten          14
	Anhang XI           15
	1. Verarbeitungsgrundsätze
	1.1.1 Wareneinkauf
	1.1.2 Lagerung
	1.1.3 Produktion
	1.1.4 Gastronomie

	1.2 Kennzeichnung
	1.2.1 Kennzeichnung verpackter Lebensmittel
	1.2.2  Kennzeichnung von biologischen Futtermitteln
	ANHANG XI

	2  Kontrolle 2010
	2.1 Kontrolltermine 2010
	2.2 Vorbereitung der Betriebsinspektion

	3 Weitere Informationen, Formulare, Links und Kontakte
	3.1 Internetverzeichnis Öko-Betriebe
	3.1.1 ÖkoP-Hompage
	3.1.2 Fachinformationen und Links

	3.2 Bürozeiten
	3.3 Erreichbarkeit und ÖkoP-Mitarbeiter


